
Unverbindliche Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes 
 
Die Stadt Nauen – Der Bürgermeister – beabsichtigt in 14641 Nauen, ein Baugrundstück, 
Wallgasse/Torgasse, bestehend aus nachfolgend aufgeführten Flurstücken der Flur 15 
Gemarkung Nauen zu verkaufen. 
 
Grundstück 5 Flurstück 218/25, 218/26  414 m² 
 
Der Verkauf erfolgt mit einer Bauverpflichtung zur Sicherung der Sanierungsziele in der 
Nauener Altstadt.  Die baulichen Rahmenbedingungen werden bei Interesse zugesandt  bzw. 
nach Terminabstimmung persönlich erläutert. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der geologischen und archäologischen Situation 
(ehemalige Wallanlage/Wallgraben der Stadt) bei Gründung eines Neubaus ggf. mit einem 
Mehraufwand für Pfahlgründungen gerechnet werden muss. 
 
Die Kaufpreisvorstellung der Stadt Nauen beläuft sich auf mindestens 130,00 €/m². 
Dem Angebot ist eine Beschreibung für künftige Nutzung des Objektes beizufügen. 
 
Juristische Personen werden gebeten, Ihrem Kaufpreisangebot einen aktuellen und 
vollständigen Registerauszug beizufügen. 
Interessenten, deren Angebote nicht berücksichtigt werden können, werden nach Möglichkeit 
umgehend benachrichtigt. 
Die Veräußerung erfolgt direkt durch die Stadt Nauen und ist für den Käufer provisionsfrei. 
Die Stadt behält sich vor, ob, wann, an wen und zu welchen Konditionen das Grundstück 
verkauft wird. Hieraus, insbesondere aus der Nichtberücksichtigung von Angeboten, können 
keinerlei Ansprüche gegen die Stadt Nauen abgeleitet werden. 
 
Das Grundstück ist so zu übernehmen, wie es steht und liegt. Die Stadt haftet nicht für eine 
Beeinträchtigung des Kaufgegenstandes durch Baulichkeiten, etwaige Leitungsrechte bzw. 
sonstige Rechte Dritter und Altlasten und es wird keine Gewähr übernommen, dass der 
Kaufgegenstand für den geplanten Verwendungszweck des Käufers geeignet ist.  
Im Kaufvertrag wird eine Mehrerlösabführungsklausel für 10 Jahre festgelegt.  
Der Erwerber trägt alle mit der Durchführung des Vertrages anfallenden Kosten.  
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um eine unverbindliche Aufforderung 
zur Abgabe von Kaufpreisgeboten handelt. Dieses Verfahren ist nicht mit dem Verfahren nach 
der Vergabe- und Vertragsordnung (VOB) oder der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) 
vergleichbar.  
 
Mit der Abgabe eines Angebotes entsteht kein Anspruch auf Abschluss eines Kaufvertrages. 
Mit der Abgabe eines Angebotes erklären Sie, dass Sie mit dem Inhalt dieser allgemeinen 
Informationenausdrücklich einverstanden sind. 
 
Weitere Informationen unter 03321/408-249, Frau Rambow.  
Ihr Angebot richten Sie bitte in einem verschlossenen Umschlag mit dem Vermerk 
„Angebot: Wallgasse/Torgasse Nr. 5“ an die Stadt Nauen, FB Bau, Rathausplatz 1 in 14641 
Nauen. 
     
   Bieterschluss ist der 15.08.2020 
 



                           
 
 
              


